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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ober-
spreewald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für das 
 

„Schmutzwasser – Kanalnetz Großräschen“ 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 
17.12.2008 (BGBl. I S. 2586) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sa-
chenrechts (Sachenrechts – Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. De-
zember 1994 (BGBl.I S. 3900) hat der Wasserverband Lausitz (WAL), 01968 Senf-
tenberg, Steindamm 51/53, beim Landkreis Oberspreewald – Lausitz, untere Was-
serbehörde, 01968 Senftenberg, Dubinaweg 1,  für das o.g. Schmutzwasser - Kanal-
netz die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die 
nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das 
Recht, in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke 
für den Betrieb, die Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubaus 
dieser Anlagen zu betreten oder sonst zu benutzen, Wasser oder Abwasser in dem 
Kanal oder in der Leitung über die Grundstücke zu führen und die für die Fortleitung 
eingerichteten Sonder- und Nebenanlagen zu betreiben, zu unterhalten, instandzu-
setzen und zu erneuern. 
 
Der Trassenverlauf erstreckt sich über nachfolgend genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt gemarkungsweise und entsprechend dem Trassenverlauf.  

 
in der Gemarkung Großräschen 
 
Flur 1  Flurstücke: 573, 574, 575, 576, 571, 566, 552, 549, 548, 606, 605, 
     604, 603, 602, 601, 600, 597, 596, 595, 594, 1017, 1019, 
     509, 1113, 1118, 1119, 1065, 1061, 1043, 515, 1014, 
     1096, 717, 649, 90/1, 78/3, 1111, 1104 
 
Flur 5  Flurstücke: 351, 358, 355, 468/2, 696 
 
Flur 2  Flurstücke: 801, 802, 774, 512, 513, 942, 950, 72, 73, 229, 662,  
     232/18, 394, 383/3, 383/8, 771, 438/2, 436/1, 881, 368/12, 
     773, 713, 365, 355/2, 672, 346, 283, 281/1 
 
Flur 4  Flurstücke: 186, 187, 192, 190, 289, 290, 159, 158, 88, 78/1, 75/1, 73, 
     69, 70 
 
Flur 7  Flurstücke: 62/8, 61/1, 61/2, 60/2, 290, 199, 194, 261 
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Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von 
den Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung 
an beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-
Str.36 in 03205 Calau, Telefon 03541/870-3445 oder 3401, während der üblichen 
Dienstzeiten eingesehen werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzei-
tig während dieser Frist, wird die Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk 
erteilt. 
 
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, 
sein Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch 
genommen oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt 
worden ist. Er kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück 
werde zu Unrecht in Anspruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. 
§ 1 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine 
Dienstbarkeit für alle am 03. Oktober 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch 
das antragstellende Versorgungsunternehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen 
Anlagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der 
Stand vom 03. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der 
vorhandenen Belastung des Grundstückes bzw. mit der bestehenden wasserwirt-
schaftlichen Anlage selbst nicht erforderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über 
das am 03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch ei-
nen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem 
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an 
dem Grundstück geregelt werden.   
 
 
 
 
 
Siegurd Heinze 
Landrat 
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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ober-
spreewald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für das 
 

„Schmutzwasser – Kanalnetz Brieske / Niemtsch / Senftenberg“ 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 
17.12.2008 (BGBl. I S. 2586) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sa-
chenrechts (Sachenrechts – Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. De-
zember 1994 (BGBl.I S. 3900) hat der Wasserverband Lausitz (WAL), 01968 Senf-
tenberg, Steindamm 51/53, beim Landkreis Oberspreewald – Lausitz, untere Was-
serbehörde, 01968 Senftenberg, Dubinaweg 1,  für das o.g. Schmutzwasser - Kanal-
netz die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die 
nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das 
Recht, in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke 
für den Betrieb, die Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubaus 
dieser Anlagen zu betreten oder sonst zu benutzen, Wasser oder Abwasser in dem 
Kanal oder in der Leitung über die Grundstücke zu führen und die für die Fortleitung 
eingerichteten Sonder- und Nebenanlagen zu betreiben, zu unterhalten, instandzu-
setzen und zu erneuern. 
 
Der Trassenverlauf erstreckt sich über nachfolgend genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt gemarkungsweise und entsprechend dem Trassenverlauf.  

 
in der Gemarkung Niemtsch 
 
Flur 1  Flurstücke: 206, 205, 204 
 
in der Gemarkung Senftenberg 
 
Flur 23 Flurstücke: 1, 4, 3, 5, 12/1, 108, 101, 134 
 
Flur 19 Flurstücke: 495/1, 494/7, 493/7, 747/1, 784, 1240, 1234, 417/10, 
     1276, 1277, 791, 792 
 
Flur 21 Flurstücke: 689, 451, 11, 669, 668, 592, 734, 665, 644, 666 
 
Flur 15 Flurstücke: 409, 414, 455 
 
Flur 20 Flurstücke: 675, 676, 659, 657, 244, 245, 848/2, 1034, 1032 
 
Flur 16 Flurstücke: 132, 166, 167 
 
in der Gemarkung Brieske 
 
Flur 4  Flurstück: 205/5 
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Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von 
den Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung 
an beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-
Str.36 in 03205 Calau, Telefon 03541/870-3445 oder 3401, während der üblichen 
Dienstzeiten eingesehen werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzei-
tig während dieser Frist, wird die Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk 
erteilt. 
 
 
 
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, 
sein Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch 
genommen oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt 
worden ist. Er kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück 
werde zu Unrecht in Anspruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. 
§ 1 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine 
Dienstbarkeit für alle am 03. Oktober 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch 
das antragstellende Versorgungsunternehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen 
Anlagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der 
Stand vom 03. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der 
vorhandenen Belastung des Grundstückes bzw. mit der bestehenden wasserwirt-
schaftlichen Anlage selbst nicht erforderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über 
das am 03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch ei-
nen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem 
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an 
dem Grundstück geregelt werden.   
 
 
 
 
 
Siegurd Heinze 
Landrat 
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In der öffentlichen Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde über die öf-
fentliche Auslegung des Antrages vom WAL auf Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung für den „Schmutzwasser - Hauptsammler Schip-
kau“ im Amtsblatt Nr. 16/2010 vom 08.10.2010 wurde die Gemarkung fehlerhaft 
bekannt gegeben. Der Antrag wurde nicht für dir Gemarkung Schwarzheide, 
sondern für die Gemarkung Schipkau gestellt und wird mit heutiger Bekann-
tmachung korrigiert. 
 
BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ober-
spreewald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den 
 

„Schmutzwasser – Hauptsammler Schipkau “ 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 
17.12.2008 (BGBl. I S. 2586) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sa-
chenrechts (Sachenrechts – Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. De-
zember 1994 (BGBl.I S. 3900) hat der Wasserverband Lausitz (WAL), 01968 Senf-
tenberg, Steindamm 51/53, beim Landkreis Oberspreewald – Lausitz, untere Was-
serbehörde, 01968 Senftenberg, Dubinaweg 1,  für das o.g. Schmutzwasser - Kanal-
netz die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die 
nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das 
Recht, in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke 
für den Betrieb, die Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubaus 
dieser Anlagen zu betreten oder sonst zu benutzen, Wasser oder Abwasser in dem 
Kanal oder in der Leitung über die Grundstücke zu führen und die für die Fortleitung 
eingerichteten Sonder- und Nebenanlagen zu betreiben, zu unterhalten, instandzu-
setzen und zu erneuern. 
 
Der Trassenverlauf erstreckt sich über nachfolgend genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt gemarkungsweise und entsprechend dem Trassenverlauf.  

 
in der Gemarkung Schipkau 
 
Flur 2  Flurstücke: 1461, 928, 1460, 927, 930, 972, 975, 1533, 1485, 878, 
     879, 880 
   
Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von 
den Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an 
beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 
in 03205 Calau, Telefon 03541/870-3445 oder 3401, während der üblichen Dienst-
zeiten eingesehen werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig wäh-
rend dieser Frist, wird die Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt. 
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, 
sein Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch 
genommen oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt 
worden ist. Er kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück 
werde zu Unrecht in Anspruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. 
§ 1 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine 
Dienstbarkeit für alle am 03. Oktober 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch 
das antragstellende Versorgungsunternehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen 
Anlagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der 
Stand vom 03. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der 
vorhandenen Belastung des Grundstückes bzw. mit der bestehenden wasserwirt-
schaftlichen Anlage selbst nicht erforderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über 
das am 03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch ei-
nen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem 
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an 
dem Grundstück geregelt werden.   
 
 
 
 
Siegurd Heinze 
Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


